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Sekundarstufe II: Spanisch als neu beginnende Fremdsprache 

(ab Schuljahr 2023/24) 

Die Gesamtnote in der Sekundarstufe II setzt sich aus den Ergebnissen der schriftlichen 
Leistungsüberprüfungen und der Bewertung mündlicher sowie fachspezifischer Leistungen 
zusammen.1  

Zu den mündlichen und fachspezifischen Leistungen2  zählen: 

- Die sachbezogene und kooperative Teilnahme am Unterrichtsgespräch (u.a. auch 
Debatten und Diskussionen) 

- Bearbeitung von Aufgaben als Teil des Unterrichtsgeschehens, 
- Die Einzelleistung innerhalb und Ergebnisse von Partner- bzw. Gruppenarbeiten und deren 

Darstellung 
- Präsentationen (auch mediale Präsentationen) 
- Mündliche Überprüfungen und kurze schriftliche Lernkontrollen (Vokabel- und 

Grammatiktests) 
- Die häusliche Vor- und Nachbereitung 

 

Der Anteil der schriftlichen Leistungen hängt von der Anzahl der geschriebenen Klausuren ab. Bei 
zwei Klausuren pro Halbjahr/ Semester werden schriftliche und mündliche Leistungen im 
Verhältnis 50:50 gewertet, bei nur einer Klausur im Verhältnis 60:40. Eine Ausnahme stellt die 
Klausur unter Abiturbedingungen dar- diese fließt mit 50% in die Bewertung mit ein. Für die 
Bewertung schriftlicher Leistungen stehen folgende Textformate zur Auswahl: 

Die funktionalen kommunikativen Kompetenzen3, die Gegenstand der jeweiligen schriftlichen 
Abiturprüfung sind, müssen in den Klausuren der Qualifikationsphase überprüft werden. Diese 
Teilkompetenzen werden im Unterricht vorab schwerpunktmäßig geschult.  

Eine Sprechprüfung, die jeweils eine schriftliche Lernkontrolle ersetzt, ist zwei Mal bis zum 
Abitur vorgesehen. 

1. Sprechprüfung in 11.2 Niveau A1 (2. Quartal) 
2. Sprechprüfung in Q12 (fakultativ) Niveau A2  

Im Rahmen der Korrektur schriftlicher Überprüfungen werden die sprachlichen Verstöße erfasst 
und in Beziehung zu der kommunikativen Leistung des Lernenden gesetzt. Die Gewichtung und  

 
1 Vgl. Nds. Kultusministerium (2018): Kerncurriculum Spanisch für die gymnasiale Oberstufe, S. 32 
2 Der kommunikative Erfolg steht bei der Bewertung von mündlichen Beiträgen im Fokus. Sprachliche 
Mittel (u.a. Wortschatz, Grammatik) haben eine dienende Funktion und sind unabdingbar für eine 
gelungene Kommunikation. Die Einhaltung grammatischer Regeln sowie die Aussprache sind daher 
ebenso bedeutende Voraussetzungen für das Gelingen eines Kommunikationsprozesses wie die 
inhaltliche Relevanz der Beiträge. Gleichwohl wird der Lernzuwachs in allen Bereichen in die Beurteilung 
einbezogen. Bei kooperativen Arbeitsformen gilt es, sofern möglich, sowohl die individuelle Leistung als 
auch die Gesamtleistung der Gruppe zu berücksichtigen. 
3 Hör-bzw. Hör-/Sehaufgaben, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. 
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Bewertung der sprachlichen Verstöße, orientiert sich am kommunikativen Erfolg. Insgesamt 
macht die Sprachnote 60%, die inhaltliche Note 40% der Gesamtnote aus. 

Eine detaillierte Auflistung zu den sprachlichen und inhaltlichen Bewertungskriterien ist dem 
Niedersächsische Kultusministerium zu entnehmen: 
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Gebrauch von Wörterbüchern in Klausuren 

Der Gebrauch von Wörterbüchern in der Spracherwerbsphase (Klasse 11 und Q1) ist während der 
Klausuren nicht gestattet, sondern erst ab der Qualifizierungsphase 2. Im Anschluss dürfen die 
Schülerinnen und Schüler diese sowohl im Unterricht nach Absprache als auch in Klausuren 
verwenden. Die Fachgruppe Spanisch hat sich auf den Einsatz des Wörterbuches von PONS 
verständigt, das den Schülerinnen und Schülern gestellt wird.  

 


